
 

 

Merkblatt 
 

des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft 
und Gleichstellung - Integrationsamt - zur Beauftragung des 

Beratungsdienstes für das Integrationsamt Schleswig-Holstein, 
zur Dokumentation und zum Sozialdatenschutz 

 
 
 
Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des 
Landes Schleswig-Holstein - Integrationsamt – (im Folgenden: Integrationsamt) hat 
mit der Unfallkasse Nord nach § 88 Sozialgesetzbuch X (SBG X) vereinbart, dass der 
Unfallkasse Nord die Aufgabe „Beratungsdienst des Integrationsamtes“ übertragen 
wird. Die Unfallkasse Nord setzt zur Erfüllung dieser Aufgabe eigenes Personal ein 
und stellt sicher, dass dieses über eine geeignete Berufsqualifikation mit Fach-
kenntnissen des Sozial- und insbesondere des Schwerbehindertenrechts verfügt. 

Der Beratungsdienst führt die Bezeichnung „Beratungsdienst für das Integrationsamt 
Schleswig-Holstein“ (im Folgenden: Beratungsdienst). Er berät und unterstützt 
berufstätige und arbeitsuchende behinderte und schwerbehinderte Menschen bei der 
beruflichen Teilhabe (Unterstützung zur Sicherung bzw. Anbahnung neuer 
Arbeitsverhältnisse). 

Bei der Beauftragung des Beratungsdienstes ist die Verwendung personenbezoge-
ner Daten erforderlich. Die Datenverarbeitung erfolgt durch den Beratungsdienst im 
Auftrag des Integrationsamtes. Das Integrationsamt ist gemäß § 80 SGB X die für die 
Datenverarbeitung verantwortliche Stelle. 
 
Nach § 35 SGB I unterliegen sowohl die Beschäftigten des Beratungsdienstes als 

auch diejenigen des Integrationsamtes dem Sozialgeheimnis sowie im Rahmen der 

Auftragsübertragung der Geheimhaltungspflicht nach § 130 SGB IX. 

Daraus ergibt sich insbesondere: 

 Im Auftrag des Integrationsamtes erhebt der Beratungsdienst die zur 
Ausführung des Auftrages erforderlichen Sozialdaten und übermittelt diese an 
das Integrationsamt. 

 

 Alle anderen notwendigen Daten zur Aufgabenwahrnehmung erhebt  der 
Beratungsdienst unter Einhaltung des Erforderlichkeitsgrundsatzes nach § 67a 
SGB X. 

 

 Persönliche Daten von behinderten Menschen dürfen ohne deren Einwilligung 
nicht Personen oder Institutionen bekannt gegeben werden, die nicht 
unmittelbar an dem Prozess beteiligt sind. 
 

Besteht zur Aufgabenerfüllung im Rahmen der Beauftragung die Notwendigkeit, 
Sozialdaten oder gleichstehende Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu 
übermitteln, sind das Integrationsamt und der Beratungsdienst dazu nur im für die 
Aufgabenerledigung erforderlichen Umfang befugt. 
 
 



 

 

Rechtliche Hinweise: 
 
Sollten Sie mit der Vorgehensweise der Einschaltung des Beratungsdienstes für das 
Integrationsamt Schleswig-Holstein nicht einverstanden sein, so haben Sie jederzeit 
das Recht, sich in Fragen zur Beauftragung mit dem Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung - Integrationsamt - in Verbindung zu 
setzen. 
 
In Datenschutzfragen können Sie sich an die/den Beauftragte/n für den Datenschutz 
beim zuständigen Integrationsamt wenden. 
 
Die Unterstützung durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und 
Gleichstellung - Integrationsamt - und den Beratungsdienst des Integrationsamtes ist 
eine persönliche Sozialleistung. Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat die 
Pflicht, bei den erforderlichen Ermittlungen zur Leistungsbegründung und bei der 
Ausführung der Leistungen mitzuwirken (Mitwirkungspflicht gemäß §§ 60 ff SGB I). 
Eine fehlende Mitwirkung kann zur Beendigung der Unterstützung durch das 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung - Integrations-
amt - bzw. des Beratungsdienstes für das Integrationsamt Schleswig-Holstein führen. 
 
 

Empfangsbestätigung und Einverständniserklärung: 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir das "Merkblatt des Ministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung - Integrationsamt - zur 
Beauftragung des Beratungsdienstes für das Integrationsamt Schleswig-Holstein, 
zur Dokumentation und zum Sozialdatenschutz" ausgehändigt und erläutert wurde. 
 
Gleichzeitig erkläre ich mich einverstanden, dass die vom Beratungsdienst zu 
meiner beruflichen Unterstützung erhobenen Daten gespeichert und an das 
Integrationsamt Schleswig-Holstein weitergegeben werden dürfen. 
 
Auf meine Rechte und Pflichten und insbesondere auf das Widerspruchsrecht zur 
Einverständniserklärung wurde ich hingewiesen. 
 
 

Datum, Unterschrift 

 
 


